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©  Flachverpackung  für  längliche  Gegenstände. 
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©  Die  Flachverpackung  ist  vorgesehen  für  längli- 
che  Gegenstände,  insbesondere  für  Werkzeuge  wie 
Spiral-  oder  Gewindebohrer,  und  weist  eine  streifen- 
förmige  Präsentationskarte  auf,  auf  der  der  Gegen- 
stand  bzw.  die  Gegenstände  durch  zumindest  teil- 
weise  entfernbare  Haltemittel  lösbar  angeschlossen 
ist  bzw.  sind.  Die  Haltemittel  umfassen  zumindest 
Zwei  von  der  Präsentationskarte  (1)  im  wesentlichen 
senkrecht  vorstehende,  untereinander  parallele  Hal- 
teleisten  (2),  die  zwischen  sich  jeweils  eine  Aufnah- 
me  (3)  für  jeden  der  Gegenstände  bilden,  wobei  die 
Aufnahmen  (3)  in  axialer  Richtung  durch  Anschlag- 
teile  (4)  begrenzt  sind.  Weiter  umfassen  die  Halte- 
mittel  die  Halteleisten  (2)  übergreifendes  Abdeckteil. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Flachverpackung  für 
längliche  Gegenstände,  insbes.  für  Werkzeuge  wie 
Spiral-  oder  Gewindebohrer,  mit  einer  streifenförmi- 
gen  Präsentationskarte,  auf  der  der  Gegenstand 
bzw.  die  Gegenstände  durch  zumindest  teilweise 
entfernbare  Haltemittel  lösbar  angeschlossen  ist 
bzw.  sind. 

Derartige  Flachverpackungen  sind  beispielswei- 
se  als  sog.  Blisterpackungen  im  Handel,  die  zwar 
den  Vorteil  besitzen,  den  verpackten  Gegenstand 
einschließlich  evtl.  Zubehörteile  so  aufzunehmen, 
daß  die  unbefugte  Entnahme  einzelner  Teile  er- 
schwert  ist,  in  jedem  Fall  aber  ohne  weiteres  er- 
kennbar  wird.  Andererseits  sind  diese  Packungen 
ausschließliche  Einwegverpackungen,  nach  dem 
erstmaligen  Öffnen  also  nicht  mehr  geeignet,  den 
ursprünglich  darin  untergebrachten  Gegenstand  er- 
neut  aufzunehmen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Flachverpackung  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  die  auch  nach  der  erstmaligen  Entnahme 
der  darin  untergebrachten  Gegenstände  die  Mög- 
lichkeit  bietet,  diese  erneut  zur  Aufbewahrung  in 
bzw.  an  der  Packung  unterzubringen. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Haltemittel  zumindest  zwei 
von  der  Präsentationskarte  im  wesentlichen  senk- 
recht  vorstehende,  untereinander  parallele  Haltelei- 
sten  umfassen,  die  zwischen  sich  jeweils  eine  Auf- 
nahme  für  jeden  der  Gegenstände  bilden,  wobei 
die  Aufnahmen  in  axialer  Richtung  durch  Anschlag- 
teile  begrenzt  sind,  und  daß  die  Haltemittel  weiter 
ein  die  Halteleisten  übergreifendes  Abdeckteil  um- 
fassen. 

Der  durch  die  Erfindung  erreichte  Vorteil  be- 
steht  im  wesentlichen  darin,  daß  die  Gegenstände 
in  den  von  den  Halteleisten  einerseits  und  den 
Anschlagteilen  andererseits  gebildeten  Aufnahmen 
geordnet  untergebracht  und  durch  das  die  Haltelei- 
sten  übergreifende  Abdeckteil  zunächst  in  den  Auf- 
nahmen  gehalten  sind.  Nach  dem  Entfernen  des 
Abdeckteils  besteht  dann  die  Möglichkeit,  die  Ge- 
genstände  ohne  weiteres  aus  den  Aufnahmen  zu 
entnehmen  und  in  diese  nach  ihrem  Gebrauch  wie- 
der  zurückzugeben. 

Die  Anschlagteile  können  hierbei  von  Stegen 
gebildet  sein,  die  senkrecht  von  der  Präsentations- 
karte  vorstehen  und  quer  zu  den  Halteleisten  aus- 
gerichtet  sind. 

Weiter  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  vorgese- 
hen,  daß  die  Halteleisten  mit  zumindest  einer  sich 
quer  zu  ihrer  Längsrichtung  verlaufenden,  sich  bis 
zur  Oberfläche  der  Präsentationskarte  erstrecken- 
den  Trennfuge  versehen  sind,  in  der  eine  weitere, 
heraustrennbare  Anschlagleiste  mit  gegenseitigem 
Abstand  zu  den  ihr  gegenüber  stehenden  Stirnflä- 
chen  der  Halteleisten  angeordnet  ist.  Hierdurch  ent- 
stehen  in  axialer  Richtung  zwei  hintereinander  an- 

geordnete  Aufnahmen,  in  die  beispielsweise  kür- 
zere  Gegenstände  eingebracht  werden  können. 
Ebenso  besteht  jedoch  die  Möglichkeit,  die  An- 
schlagleiste  aus  der  Trennfuge  herauszulösen,  wo- 

5  durch  eine  in  axialer  Richtung  größere  Aufnahme 
für  längere  Gegenstände  entsteht.  Die  Anschlaglei- 
ste  kann  dabei  an  ihrem  der  Präsentationskarte 
abgewandten  Rand  mit  senkrecht  vorstehenden 
Anschlußzapfen  versehen  sein,  die  reibschlüssig  in 

io  Ausnehmungen  des  Abdeckteils  greifen.  Dabei 
kann  der  Reibschluß  so  eingestellt  sein,  daß  das 
Abdeckteil  nur  unter  Abbrechen  der  Anschlußzap- 
fen  abgenommen  werden  kann. 

Weiter  besteht  die  Möglichkeit,  daß  die  Halte- 
75  leisten  an  ihrem  der  Präsentationskarte  abgewand- 

ten  freien  Rand  eine  die  Austrittsbreite  der  zwi- 
schen  sich  gebildeten  Aufnahmenut  verengende, 
im  Querschnitt  kopfartige  Verbreiterung  aufweisen. 
Hierdurch  kann  eine  selbstklemmende  Haltewir- 

20  kung  für  die  in  den  Aufnahmen  angeordneten  Ge- 
genstände  erreicht  werden. 

Schließlich  können  als  weitere  Haltemittel  auf 
die  Präsentationskarte  aufsteckbare  Haltekappen 
vorgesehen  sein,  die  an  ihrer  einen  Seite  zur  Auf- 

25  nähme  des  Endes  einer  oder  mehrerer  der  Gegen- 
stände  offen  ist.  Diese  Art  der  Befestigung  bietet 
sich  insbes.  bei  solchen  Gegenständen  an,  deren 
Längen-  zu  Durchmesserverhältnis  besonders  groß 
ist.  Hier  reicht  es  nämlich  aus,  den  Gegenstand 

30  lediglich  an  seinen  beiden  Enden  zu  umgreifen, 
wodurch  insbes.  auch  eine  materialsparende  Ver- 
packung  erreicht  wird. 

Die  Haltekappen  weisen  zweckmäßigerweise  in 
Draufsicht  die  Form  eines  unregelmäßigen  Fünf- 

35  ecks  auf,  wobei  die  dem  offenen  Ende  der  Halte- 
kappe  gegenüber  stehende  Seite  eine  nach  außen 
gerichtete  keilförmige  Gestalt  aufweist.  Diese  keil- 
förmige  Gestalt  ermöglicht  eine  zusätzliche  Zen- 
trierung  des  Gegenstandes  auch  dann,  wenn  dieser 

40  einen  gegenüber  der  Breite  der  Haltekappe  ver- 
gleichsweise  geringen  Durchmesser  besitzt. 

Um  eine  Anpassung  an  die  jeweilige  Länge  der 
unterschiedlichen  Gegenstände  einfach  vornehmen 
zu  können,  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Präsen- 

45  tationskarte  mit  mehreren,  in  ihrer  Längsrichtung 
hintereinander  angeordneten  Aufnahmeausnehmun- 
gen  für  an  den  Haltekappen  vorstehende  Anschluß- 
zapfen  versehen  ist.  Eine  besonders  stabile  Befe- 
stigung  der  Haltekappen  kann  dadurch  erreicht 

50  werden,  daß  die  Aufnahmeausnehmungen  in  zwei 
untereinander  parallelen  Reihen  mit  gleichmäßigem 
Abstand  angeordnet  sind. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  nä- 

55  her  erläutert;  es  zeigen: 
Fig.  1  den  Gegenstand  nach  der  Erfindung 

in  einer  ersten  Ausführungsform, 
Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den  Gegen- 
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stand  nach  Fig.  1  längs  der  Linie  II  - 
II, 

Fig.  3  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstel- 
lung  einer  weiteren  Ausführungsform, 

Fig.  4  eine  den  Gegenstand  nach  Fig.  3 
weitgehend  entsprechende  weitere 
Ausführungsform,  jedoch  nur  unvoll- 
ständig  und  zerlegt  wiedergegeben. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Flachverpak- 
kung  ist  für  in  der  Zeichnung  nicht  wiedergegebe- 
ne  längliche  Gegenstände  vorgesehen,  insbes.  für 
Werkzeuge  wie  Spiral-  oder  Gewindebohrer.  Die 
Flachverpackung  besteht  im  einzelnen  aus  einer 
streifenförmigen  Präsentationskarte  1,  auf  der  der 
Gegenstand  bzw.  die  Gegenstände  durch  zumin- 
dest  teilweise  entfernbare  Haltemittel  lösbar  ange- 
schlossen  ist  bzw.  sind. 

Die  Haltemittel  bestehen  zum  einen  aus  zumin- 
dest  zwei  von  der  Präsentationskarte  1  im  wesentli- 
chen  senkrecht  vorstehende,  untereinander  paralle- 
le  Halteleisten  2.  Diese  Halteleisten  2  bilden  zwi- 
schen  sich  jeweils  eine  Aufnahme  3  für  jeden  der 
Gegenstände,  wobei  die  Aufnahmen  3  in  axialer 
Richtung  durch  Anschlagteile  4  begrenzt  sind.  Wei- 
ter  umfassen  die  Haltemittel  ein  die  Halteleisten 
übergreifendes,  in  der  Zeichnung  nicht  dargestell- 
tes,  kappenartiges  Abdeckteil. 

Die  Anschlagteile  4  sind  von  Stegen  gebildet, 
die  senkrecht  von  der  Präsentationskarte  1  vorste- 
hen  und  quer  zu  den  Halteleisten  2  ausgerichtet 
sind. 

In  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  sind 
die  Halteleisten  2  mit  zumindest  einer  quer  zu  ihrer 
Längsrichtung  verlaufenden,  sich  bis  zur  Oberflä- 
che  der  Präsentationskarte  1  erstreckenden  Trenn- 
fuge  5  versehen.  In  dieser  Trennfuge  5  ist  eine 
weitere,  heraustrennbare  Anschlagleiste  6  mit  ge- 
genseitigem  Abstand  zu  den  ihr  gegenüber  stehen- 
den  Stirnflächen  der  Halteleisten  2  angeordnet. 
Diese  Anschlagleiste  6  unterteilt  jede  Aufnahme  3 
in  zwei  Teilaufnahmen,  die  die  Möglichkeit  zur  Un- 
terbringung  auch  kürzerer  Gegenstände  bieten. 
Sollen  dagegen  längere  Gegenstände  in  den  Auf- 
nahmen  3  angeordnet  werden,  so  kann  diese  An- 
schlagleiste  6  einfach  herausgetrennt  werden.  Die 
Anschlagleiste  6  ist  an  ihrem  der  Präsentationskar- 
te  1  abgewandten  Rand  mit  senkrecht  vorstehen- 
den  Anschlußzapfen  7  versehen,  die  reibschlüssig 
in  Ausnehmungen  des  Abdeckteils  greifen. 

Die  Halteleisten  2  weisen  an  ihrem  der  Präsen- 
tationskarte  1  abgewandten  freien  Rand  eine  die 
Austrittsbreite  der  zwischen  sich  gebildeten  Auf- 
nahmenut  3  verengende,  im  Querschnitt  kopfartige 
Verbreiterung  8  auf,  wie  dies  aus  der  Fig.  2  erkenn- 
bar  ist.  Hierdurch  kann  eine  Klemmwirkung  für  die 
in  den  Aufnahmen  3  angeordneten  Gegenstände 
erreicht  werden,  so  daß  diese  nicht  unbeaabsichtigt 
aus  den  Aufnahmen  herausfallen  können. 

Als  weitere  Haltemittel  können  auf  die  Präsen- 
tationskarte  1  aufsteckbare  Haltekappen  9  vorgese- 
hen  sein,  die  an  ihrer  einen  Seite  zur  Aufnahme 
des  Endes  einer  oder  mehrerer  der  Gegenstände 

5  offen  ist.  Diese  Haltekappen  9  besitzen,  wie  insbes. 
die  Fig.  4  erkennen  läßt,  in  Draufsicht  die  Form 
eines  unregelmäßigen  Fünfecks.  Die  dem  offenen 
Ende  9.1  der  Haltekappe  9  gegenüber  stehende 
Seite  weist  dabei  eine  nach  außen  gerichtete  keil- 

io  förmige  Gestalt  auf.  Hierdurch  ergibt  sich  eine 
selbsttätige  Zentrierung  des  von  der  Haltekappe  9 
umgriffenen  Gegenstandes.  Die  Präsentationskarte 
1  ist  zur  Anbringung  der  Haltekappe  9  mit  mehre- 
ren,  in  ihrer  Längsrichtung  hintereinander  angeord- 

15  neten  Aufnahmeausnehmungen  10  für  an  den  Hal- 
tekappen  9  vorstehende  Anschlußzapfen  11  verse- 
hen.  Dabei  sind  die  Aufnahmeausnehmungen  10  in 
zwei  zueinander  parallelen  Reihen  und  mit  gleich- 
mäßigem  Abstand  angeordnet. 

20  Zur  Aufhängung  der  Flachverpackung  ist  an 
ihrem  oberen  Ende  eine  übliche  Aussparung  12  für 
SB-Regale  vorgesehen. 

Patentansprüche 
25 

1.  Flachverpackung  für  längliche  Gegenstände, 
insbesondere  für  Werkzeuge  wie  Spiral-  oder 
Gewindebohrer,  mit  einer  streifenförmigen  Prä- 
sentationskarte,  auf  der  der  Gegenstand  bzw. 

30  die  Gegenstände  durch  zumindest  teilweise 
entfernbare  Haltemittel  lösbar  angeschlossen 
ist  bzw.  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Haltemittel  zumindest  zwei  von  der  Präsenta- 
tionskarte  (1)  im  wesentlichen  senkrecht  vor- 

35  stehende,  untereinander  parallele  Halteleisten 
(2)  umfassen,  die  zwischen  sich  jeweils  eine 
Aufnahme  (3)  für  jeden  der  Gegenstände  bil- 
den,  wobei  die  Aufnahmen  (3)  in  axialer  Rich- 
tung  durch  Anschlagteile  (4)  begrenzt  sind, 

40  und  daß  die  Haltemittel  weiter  ein  die  Haltelei- 
sten  (2)  übergreifendes  Abdeckteil  umfassen. 

2.  Flachverpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagteile  (4)  von 

45  Stegen  gebildet  sind,  die  senkrecht  von  der 
Präsentationskarte  (1)  vorstehen  und  quer  zu 
den  Halteleisten  (2)  ausgerichtet  sind. 

3.  Flachverpackung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
50  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Halteleisten  (2) 

mit  zumindest  einer  sich  quer  zu  ihrer  Längs- 
richtung  verlaufenden,  sich  bis  zur  Oberfläche 
der  Präsentationskarte  (1)  erstreckenden 
Trennfuge  (5)  versehen  sind,  in  der  eine  weite- 

55  re,  heraustrennbare  Anschlagleiste  (6)  mit  ge- 
genseitigem  Abstand  zu  den  ihr  gegenüberste- 
henden  Stirnflächen  der  Halteleisten  (2)  ange- 
ordnet  ist. 
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4.  Flachverpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagleiste  (6)  an 
ihrem  der  Präsentationskarte  (1)  abgewandten 
Rand  mit  senkrecht  vorstehenden  Anschluß- 
zapfen  (7)  versehen  ist,  die  reibschlüssig  in  5 
Ausnehmungen  des  Abdeckteils  greifen. 

5.  Flachverpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halte- 
leisten  (2)  an  ihrem  der  Präsentationskarte  (1)  10 
abgewandten  freien  Rand  eine  die  Austritts- 
breite  der  zwischen  sich  gebildeten  Aufnahme- 
nut  (3)  verengende,  im  Querschnitt  kopfartige 
Verbreiterung  (8)  aufweisen. 

75 
6.  Flachverpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  weitere 
Haltemittel  auf  die  Präsentationskarte  (1)  auf- 
steckbare  Haltekappen  (9)  vorgesehen  sind, 
die  an  ihrer  einen  Seite  (9.1)  zur  Aufnahme  20 
des  Endes  eines  oder  mehrerer  der  Gegen- 
stände  offen  ist. 

7.  Flachverpackung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haltekappen  (9)  in  25 
Draufsicht  die  Form  eines  unregelmäßigen 
Fünfecks  besitzen,  wobei  die  dem  offenen 
Ende  (9.1)  der  Haltekappe  (9)  gegenüberste- 
hende  Seite  eine  nach  außen  gerichtete  keil- 
förmige  Gestalt  aufweist.  30 

8.  Flachverpackung  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Präsentations- 
karte  (1)  mit  mehreren,  in  ihrer  Längsrichtung 
hinteraneinander  angeordneten  Aufnahmeaus-  35 
nehmungen  (10)  für  an  den  Haltekappen  (9) 
vorstehende  Anschlußzapfen  (11)  versehen  ist. 

9.  Flachverpackung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeausnehmun-  40 
gen  (10)  in  zwei  zueinander  parallelen  Reihen 
und  mit  gleichmäßigem  Abstand  angeordnet 
sind. 

4 
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